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Vorwort

Das Recht hat es nicht einfach mit Rudolf Wiethölter, weil er es sich mit dem Recht nicht
einfach macht. Wer weder an die bürgerliche Konstruktion der Moderne glaubt, die im
Recht ihren Maßstab findet, noch wie ihre Kritik bereit ist, das Recht an der Wirklichkeit
zerschellen zu lassen und es zu ihrer bloßen Funktion zu erklären, der sitzt buchstäblich
zwischen den Stühlen. Der fällt jeder positivistischen Rechtswissenschaft ins Wort, ge-
nauso wie er Sozialtheorie nicht einfach beim Wort nimmt. Für wen Recht in Wahrheit
beides ist, Produzent wie Produkt von Gesellschaft, der kann weder Theorie noch Praxis
trauen. Der ist eigentlich auf der Suche nach einem Recht, das erst noch zu erschaffen ist.
Der muss rekonstruieren, was der Rest der Welt zu besitzen vermeint. Für den hält Recht
nicht Wort, „jener neutrale (unparteiliche) Dritte“ zu sein, der „eine Welt der gerechten
‚Zuweisungen‘ und ‚Verteilungen‘ versprach“. Vor dem Recht steht die Rekonstruktion
der Rechtsbrüche des Rechts selbst. Erst dann versteht es, warum die Rechtsbrüche
durch die Wirklichkeit zu Kräften seiner eigenen Weiterentwicklung werden können.

Mit diesen Wiethölterschen Rekonstruktionen verhält es sich wie mit anderen Theo-
rie-Möglichkeiten auch: „Es ‚kömmt drauf an’, sie praktisch auf Proben zu stellen“.
Denn „erst von den jeweils sich durchsetzenden, verwirklichenden gesamtgesellschaftli-
chen ‚Projekten‘ hängt es – rekonstruierbar! – ab, wie sich ‚Kritik‘ und ‚Konstruktionen‘
auf das Recht hin und von dem Recht her zueinander verhalten können“. Diese Praxis
von Theorien müsste im Falle Wiethölters nach gelungenen Beispielen Ausschau halten,
in denen Recht „Gesellschaft (als begrenzt offene und lernfähige) auf der Grundlage ihrer
bisherigen Erfahrungen neuen Erfahrungen“ ausgesetzt hat. Statt in die Umwelt des
Rechts kann der Blick aber auch auf seine Eigenwelt gerichtet und gefragt werden, wel-
che Lernprozesse Wiethölters Rekonstruktionen in der Rechtswissenschaft ausgelöst ha-
ben. Dazu werden im Folgenden ausgewählte Aufsätze von Rudolf Wiethölter wiederge-
lesen. Es zeigt sich hierbei die eigentümliche Performanz, welche die Wiethöltersche Su-
che nach dem Recht als Recht hervorbringt und die derjenigen von Prousts Suche ähnelt.
Die Aufsätze wirken wie Vergrößerungsgläser für das Leben des Rechts. Sie ermöglichen
es dem Recht, zum Leser seiner selbst zu werden. Ein Mehrwert auf dieser Ebene ergibt
sich aus möglichst unterschiedlichen und möglichst zahlreichen individuellen Auseinan-
dersetzungen. Die versammelten Relektüren sollen daher vor allem auch neugierig ma-
chen auf die Originaltexte. Für die einen wird das bedeuten, sie wieder in die Hand zu
nehmen. Für die anderen wird es eine erste Begegnung sein. Ihnen wäre zu wünschen,
dass sie durch Wiethölter jene Erfahrung mit dem Recht machen, die Walter Benjamin
eingangs der „Berliner Kindheit“ beschrieben hat: „Sich in einer Stadt nicht zurechtfin-
den heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich
verirrt, braucht Schulung.... Diese Kunst habe ich spät erlernt; sie hat den Traum erfüllt,
von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren.“ Es
schließt sich die Hoffnung an, dass Wiethölter selbst beim Betrachten der folgenden Spie-
gelungen seiner Texte noch einmal zu seinem eigenen Leser wird.

Im Namen aller Erst- und Wiederleser: die herzlichsten Glückwünsche zum 90. Ge-
burtstag!

 
Dan Wielsch
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